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Flur 7

Art der baulichen Nutzung

Planzeichen

GewerbegebietGE

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

GRZ

Z

a abweichende Bauweise

überbaubare Grundstücksfläche

nicht überbaubare Grundstücksfläche

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Verkehrsflächen

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen; hier:

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Sonstige Darstellungen

Bauverbotszone gemäß § 23 Abs. 1 HStrG

Baubeschränkungszone gemäß § 23 Abs. 2 HStrG

Höhenlinie in m über Normalhöhennull (NHN)

Bemaßung (verbindlich)

Fahrbahnrand (nicht eingemessen)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Wasserleitungen (nicht eingemessen)

Räumlicher Geltungsbereich der angrenzenden Bebauungspläne

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Anpflanzung von Laubbäumen

6 4

Kritischer Abstand gem. Richtlinien für passiven Schutz an Straßen
durch Fahrzeugrückhaltesysteme (RPS 2009)

Straßenbegrenzungslinie

329

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Entwicklungsziel: gem. Textlichen FestsetzungenA

Entwicklungsziel: gem. Textlichen FestsetzungenB

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Gemeinde-

vertretung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich

bekanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und § 91 HBO erfolgte durch die Gemeindevertretung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirk- 
samkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Burghaun, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Burghaun, den ___.___.______

____________

Bürgermeister

Marktgemeinde Burghaun, Ortsteil Steinbach

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Steinbach"
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 14.05.2025 (GVBl. 2025 Nr.29).

Zeichenerklärung

1 - 12,0 m0,8GE a

Bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die engere Festsetzung.

Baugebiet ZNr. GRZ BauweiseOKGeb.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 m

01.07.2025

1 Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 bis 9 und § 8 BauNVO)

1.1.1 Das Gewerbegebiet (gem. § 8 BauNVO) dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich be- 
lästigenden Gewerbebetrieben. Zulässig sind Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur 
Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser, 
Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Anlagen für sport- 
liche Zwecke.

1.1.2 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind, Tankstellen, Einzelhandel sowie Großhandel mit einzelhandelsähnlicher Vertriebsstruktur sind 
unzulässig.

1.1.3 Ausnahmsweise können Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und 
Vergnügungsstätten zugelassen werden. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen 
Handwerks- und Gewerbebetriebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von 
10 % bis maximal 100 m² pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, 
weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerblichen 
Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16, § 18 und § 19 BauNVO)

1.2.1 Die zulässige Grundflächenzahl und die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen werden in der 
Plankarte durch Einschrieb festgesetzt. Als oberer Bezugspunkt für die Höhenermittlung gilt die Ober- 
kante der Dachhaut am höchsten Punkt des Gebäudes bzw. der oberste Attika-Abschluss. Der untere 
Bezugspunkt ist das mittels Höhenlinien eingetragene bestehende Geländeniveau gemessen am 
Schnittpunkt der jeweiligen Höhenlinien mit dem aufgehenden Mauerwerk. Sofern mehrere Höhen- 
linien geschnitten werden, sind die Werte zu mitteln. Sofern keine Höhenlinien geschnitten werden, 
sind die Werte der jeweils nächstgelegenen Höhenlinien zu mitteln.

1.2.2 Überschreitungen der maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen sind bei untergeordneten 
Gebäude-, Anlagenteilen und Aufbauten (z.B. Schornsteine, Fahrstuhlschächte, Treppenräume, 
Lüftungsanlagen, Antennen, etc.) um bis zu 2,0 m zulässig, sofern diese insgesamt einen Anteil von 
10 % der projizierten Dachfläche nicht überschreiten.

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO)

1.3.1 Als abweichende Bauweise gilt die offene Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebäude eine Länge von 
50 m überschreiten dürfen.

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen sowie Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen sowie 
Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

1.4.1 Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Planzeichnung zu entnehmen und durch Baugrenzen 
definiert. Pkw-Stellplätze, Garagen und überdachte Pkw-Stellplätze (Carports) sowie Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig, sofern sie anderweitigen Festsetzungen (z.B. nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB: 
Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) oder fachge- 
setzliche Bestimmungen (z.B. Hessisches Straßengesetz) nicht entgegenstehen.

1.5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.5.1 Entwicklungsziel Teilfläche A: Mehrjährige Blühfläche. Die Fläche ist mit einer mehrjährigen 
Blühmischung einzusäen (min. 30 % zertifiziertes, gebietstypisches Wildpflanzensaatgut). Der 
verbleibende Anteil kann aus einjährigen Kulturarten bestehen.

Bewirtschaftungsempfehlung: Aussaat in das fachgerecht vorbereitete Saatbeet bis spätestens zum 
31. Mai. Die Aussaatstärke ist auf max. 1 g/m² zu begrenzen (Neueinsaat im Turnus von drei bis fünf 
Jahren). Zur Pflege kann einmalig im Zeitraum vom 1. September bis 30. Oktober eines Jahres auf 
25 % bis 50 % der Gesamtfläche gemäht oder gemulcht werden. Bei Auftreten unerwünschter 
Pflanzenarten kann ein Schröpfschnitt durchgeführt werden. Der Aufwuchs darf weder geerntet noch 
anderweitig genutzt werden. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie stickstoffhaltigen 
Düngemitteln ist zu unterlassen.

1.5.2 Entwicklungsziel Teilfläche B: Extensivgrünland mit Hochstamm-Obstbäumen. Es sind mind. 8 hoch- 
stämmige Obstbäume mit regional typischen Sorten zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Bei 
Abgang sind Ersatzpflanzungen mit hochstämmigen Obstbäumen regional typischen Sorten vorzu- 
nehmen. Für die Schaffung des Grünlands ist regionaltypisches Saatgut, idealerweise im Heumulch- 
saat-Verfahren (Ausbringung von samenhaltigem, frischem Aufwuchs oder Heu von einer geeigneten 
Spenderfläche), zu verwenden.

Bewirtschaftungsempfehlung: Der Bereich ist als ein- bis zweischüriges Grünland extensiv zu bewirt- 
schaften. Das Schnittgut ist abzutransportieren. Der Einsatz von chemisch-synthetische Pflanzen- 
schutzmitteln und anorganische Düngung ist unzulässig. Alternativ zur Mähnutzung ist eine extensive 
Beweidung mit 1-2 Weidegängen pro Jahr möglich; falls erforderlich kann eine Nachmahd vorge- 
nommen werden.

1.5.3 Stellplätze, Rettungswege, Wege- und Hofflächen sind mitsamt Unterbau in wasserdurchlässiger 
Bauweise z.B. mit Fugen- oder Porenpflaster zu befestigen oder als Schotterrasen anzulegen, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen. Die 
Festsetzung gilt aus Gründen des Boden- und Grundwasserschutzes nicht für Lkw-Zufahrten, 
-Andienungen, und -Rangierflächen.

1.5.4 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur 
Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Teichen sowie 
die Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen zur Rückhaltung von anfallendem 
Niederschlagswasser bleiben hiervon unberührt.

1.5.5 Zur öffentlichen und privaten Außenbeleuchtung sind nur funktional voll-abgeschirmte Leuchten, die 
im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und 
Leuchtmittel mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum von 1600 bis 2200 Kelvin zulässig.

1.5.6 Flächige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugel- 
leuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen sind unzulässig. Um Streulicht in den 
Himmel und die Umgebung (insb. in den Außenbereich) zu vermeiden, sind Beleuchtungen zudem mit 
gerichteter Abstrahlung, Blendkappen oder entsprechender Projektionstechniken einzusetzen. Die 
Lichtmengen sind auf max. 5 Lux Beleuchtungsstärke für Hof- und Parkplatzbeleuchtung mit maxi- 
maler Lichtpunkthöhe von 4 m zu begrenzen.

1.5.7 Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten ist für alle spiegelnden 
Gebäudeteile ab 2 m² die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges 
Aufbringen von Markierungen (Punktraster/Streifen) zu reduzieren. Zur Verringerung der Spiegel- 
wirkung ist eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % zulässig.

1.5.8 Bei Einfriedungen ist eine Bodenfreiheit von mindestens 15 cm zur Durchlässigkeit von Kleintieren zu 
gewährleisten. Mauersockel sind - mit Ausnahme von Stützmauern - unzulässig.

1.6 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

1.6.1 Die in der Plankarte zur Pflanzung festgesetzten Bäume sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Für Neupflanzungen ist ein Mindest- 
Stammumfang von 14-16 cm vorzusehen.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (§ 91 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB)

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

2.1.1 Zulässig sind Flachdächer, Satteldächer und versetzte Pultdächer. Die Dacheindeckung geneigter 
Dächer ab 5 Grad Neigung sind in den Farben rot, rotbraun und anthrazit auszuführen. Glanz- 
engobierte sowie glasierte Materialien sind unzulässig. Von den Bestimmungen ausgenommen sind 
Anlagen zu Nutzung solarer Strahlungsenergie.

2.2 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

2.2.1 Werbeanlagen an Gebäuden sowie freistehende Werbeanlagen (z.B. Pylone, Fahnenmasten) dürfen 
die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen nicht überschreiten. Für Anstrahlungen bzw. selbst- 
strahlende Werbeanlagen die größer als 10 m² sind, gilt eine maximale Leuchtdichte von 5 cd/m². Für 
Flächen kleiner 10 m² darf die Leuchtdichte 50 cd/m² nicht überschreiten. Die Hintergründe bei selbst- 
strahlenden Anlagen sind in dunklen oder warmen Tönen zu gestalten. Lichtwerbung in Form von 
Blink-, Lauf- und Wechsellichtern, Fremdwerbung sowie Werbeanlagen auf Dachflächen sind unzu- 
lässig.

2.3 Gestaltung von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HBO)

2.3.1 Zulässig sind ausschließlich gebrochene Einfriedungen (wie z.B. Drahtgeflecht, Stabgitter, und 
Streckmetall etc.) in Verbindung mit der Pflanzung von Laubstrauchhecken.

2.4 Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

2.4.1 Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind wasserdurchlässig zu belassen oder 
herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen.

2.4.2 Die Freiflächengestaltung in Form von Schotter-, Kies- und Steinschüttungen ist unzulässig. Die dem 
Spritzwasserschutz am Gebäude dienenden Schüttungen (z.B. um Gewerbebauten, die auch als 
Wartungswege dienen) sind von den Festsetzungen ausgenommen. Dem Spritzwasserschutz dienen 
Hausumrandungen entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand.

3 Sonstige Hinweise

3.1 DIN-Normen

3.1.1 Sofern in den Festsetzungen keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle aufgeführten 
DIN-Normen und Regelwerke in der Verwaltung der Marktgemeinde Burghaun während der 
allgemeinen Dienststunden oder nach telefonischer Vereinbarung von jedermann eingesehen werden.

3.2 Stellplatzsatzung

3.2.1 Auf die Stellplatzsatzung der Marktgemeinde Burghaun wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum 
Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.

3.3 Hinweise zur verkehrlichen Anbindung und Sicherheit (hessen mobil)

3.3.1 Hessen Mobil Fulda weist darauf hin, dass isoliert zu Werbezwecken errichtete oder aufgestellte 
Anlagen oder Werbeträger innerhalb der Bauverbotszone unzulässig sind. Werbung muss so gestaltet
sein, dass eine längere Blickabwendung des Fahrzeugführers nicht erforderlich ist: Nicht überdimen- 
sioniert, blendfrei, nicht beweglich, in Sekundbruchteilen erfassbar oder zur nur unterschwelligen 
Wahrnehmung geeignet. Die amtliche Beschilderung darf nicht beeinträchtigt werden. Eine Häufung 
von Werbeanlagen ist unzulässig. Des Weiteren sind gem. ART Nr. 32/2001 folgende Werbemaß- 
nahmen unzulässig: Prismenwendeanlagen, Rollbänder, Filmwände, statische Lichtstrahler, Licht- und 
Laserkanonen und vergleichbare Einrichtungen, Werbung mit Botschaften (Satzaussagen. Preisan- 
gaben, Adresse, Telefonnummern, u.Ä.), akustische Werbung, luft- oder gasgefüllte Werbepuppen 
oder -ballons. An Werbepylonen angebrachte Werbung ist nur dann zulässig, wenn sie den Anforder- 
ungen der genannten Unterpunkte entspricht.

3.3.2 Hochbauten und starre Hindernisse (z. B. Parkplätze Beleuchtungsmasten, Zaunanlagen, Bäume, 
Fahnenmasten etc.) sind nach den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug- 
Rückhaltesysteme (RPS 2009) in die Gefährdungsstufe 1 einzuordnen. Somit ergibt sich für 
Hochbauten und starre Hindernisse ein kritischer Abstand von 11,50 m zum befestigten Fahrbahnrand 
der L3380. Es ist dabei zu beachten, dass auch Neuanpflanzungen von Bäumen an Straßen im Laufe 
ihres Wachstums zu Hindernissen werden, wenn der Stammumfang mehr als 25 cm beträgt. Sie sind 
dann als nicht verformbare punktuelle Einzelhindernisse im Sinne der RPS 2009 zu behandeln. Die 
11,50 m Zone ist im Bebauungsplan als Hinweis dargestellt.

3.3.3 Zufahrtsbereiche: Das Sichtfeld von jeglicher Art der Sichtbehinderung (Zaun, Büsche, Parkflächen, 
Fahnen-/Beleuchtungsmasten etc.) freizuhalten sind.

3.4 Verwertung von Niederschlagswasser

3.4.1 Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt- 
schaftliche Belange entgegenstehen.

3.4.2 Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, 
bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen.

3.5 Artenschutzrechtliche Hinweise

3.5.1 Auf die Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu beachten:

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Vogelarten führen können, sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen.

b) Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- und 
Abrissmaßnahmen durch einen Fachgutachter daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten 
anwesend sind. Diese Maßnahmen sollten möglichst außerhalb der Wochenstubenzeit von Fleder- 
mäusen (01.05. bis 31.07.) durchgeführt werden und durch eine qualifizierte Person begleitet 
werden.

c) Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung durch einen Fachgutachter auf das 
Vorhandensein von geschützten Tierarten zu überprüfen.

d) Während den Baumaßnahmen ist die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu beachten. Insbesondere im Blick auf mögliche 
Beeinträchtigungen des nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopes.

e) Aufstellen eines Reptilienzaunes entlang an der Hecke des Kegelspielradweges um eine potentielle 
Einwanderung von Blindschleichen in das Plangebiet zu verhindern.

f) Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu erhalten. 
Über das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu entscheiden.

3.6 Altlasten, Bodenschutz und Kampfmittel

3.6.1 Bezüglich des Bodenschutzes wird auf § 202 BauGB hingewiesen: „Mutterboden, der bei Errichtung 
oder Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche 
ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen“.

3.6.2 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf Auffälligkeiten zu achten 
(Geruch, Geschmack, Aussehen und Farbe). Der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung ist 
umgehend der zuständigen Behörde mitzuteilen.

3.6.3 Bei der Bauausführung ist das vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV) herausgegebene Merkblatt Bodenschutz für Bauausführende zu 
beachten.

3.7 Bodendenkmäler

3.7.1 Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (Scherben, 
Steingeräte, Skelettreste) sind gemäß § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gem. 
§ 21 Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und zu schützen.

3.8 Empfehlungen und Hinweise für Bepflanzungen

3.8.1 Es wird auf das Onlinetool des HLNUG und die Arbeitshilfen zur klimagerechten Begründung in 
Städten und Gemeinden verwiesen: https://www.hlnug.de/stadtgruen-im-klimawandel/klimaresiliente- 
baumarten-finden sowie https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax- 
stadtgruen/gruenlinge-gesucht. Darüber hinaus wird auf folgende Pflanzempfehlungen verwiesen: 
https://www.bund-fulda.de/ag-naturgarten/tipps-fuer-den-perfekten-naturgarten/heimische-straeucher/

3.8.2 Hinweis: Das zunehmende Vorkommen von Insekten- und Pilzerkrankungen (z.B. Eichenprozes- 
sionsspinner, Rußrindenkrankheit) bei Eichen- und Ahornarten sollte bei der Artenauswahl im Zuge 
des Vollzugs des Bebauungsplanes berücksichtigt werden.

3.8.3 Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird verwiesen.
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